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Gemeinde Jett ingen   

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
am 16.05.2017 

     

 Anwesend: Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18) 

 Schriftführer: Jochen Hasenburger 

 Abwesend: Wilhe lm Kern 

 Befangen:  

 Außerdem anwesend: Walter Lang, Otto Hauser sowie Zuhörer und Pressevertreter  

     Az.: 022.31 

 § 7 

2. Änderung der Satzung über die Betreuung von Schulkindern außerhalb des Unter-
richts (Schulbetreuungssatzung) 

 

1. Sachvortrag 

a) Betreuungsgebühren in der Grundschulbetreuung 

Die Grundschulbetreuungsgebühren wurden seit der Einführung 2003 (Verlässliche Grundschu-

le) bzw. 2008 (Nachmittagsbetreuung) bis zum Jahr 2016 nicht erhöht. Zum nächsten Schuljahr 

sind aufgrund der großen Nachfrage an Betreuungsplätzen weitere Maßnahmen geplant, um zu-

sätzliche Plätze zu schaffen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen 

ebenso wie die Anstellung weiterer Freiwilliger im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. 

Hierdurch entstehen ebenfalls zusätzliche Kosten, weshalb die Verwaltung empfiehlt, auch im 

Bereich Grundschulbetreuung eine moderate Anhebung der sehr günstigen Gebühren in Höhe 

von 5 % zum 01.08.2017 vorzunehmen. Dazu kommt, dass durch die erhebliche Ausweitung 

des Betreuungsangebotes aktuell ein jährlicher Zuschuss von rd. 150.000 € anfällt, während die 

Grundschulbetreuung im Jahr 2005 noch kostendeckend betrieben werden konnte.  

b) Mittagessen 

In allen Kindertageseinrichtungen und Schulen wird ein warmes Mittagessen angeboten. Durch 

Zuschüsse der Gemeinde ist es möglich, das Essen zum Preis von 3,60 € in den Schulen anzu-

bieten. Dieses Angebot wird immer stärker in Anspruch genommen, sodass dadurch zwangsläu-

fig auch der Zuschussbetrag der Gemeinde steigt. Aktuell liegt der Gemeindezuschuss für das 

Mittagessen bei rd. 1/3 der Gesamtkosten in Höhe von rd. 100.000 € pro Jahr, d.h. bei rd. 
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34.000 € jährlich. Dazu kommt, dass mit dem notwendigen Einbau einer neuen Küche in die 

Willy-Dieterle-Halle im laufenden Schuljahr weitere Kosten entstanden sind. Deshalb hält es die 

Verwaltung für angemessen, auch hier die Essensbeiträge um 5 % zu erhöhen. Dadurch würde 

der Elternbeitrag für ein Schulessen auf 3,75 € (gerundet) steigen.   

Da die Höhe der Elternbeiträge wie auch die Gebühren für die Inanspruchnahme des Mittages-

sens in der Satzung über die Betreuung von Schulkindern außerhalb des Unterrichtes (Schulbe-

treuungssatzung) festgelegt sins, bedarf es einer Satzungsänderung, um eine sichere Rechts-

grundlage für die Umsetzung der Beschlüsse zu haben.   

Im Rahmen der Aussprache äußern verschiedene Gemeinderäte die Auffassung, dass die Erhö-

hung der Betreuungsgebühren angemessen sei, aber hinsichtlich des Mittagessens auf eine Ge-

bührenerhöhung verzichtet werden sollte, um das Betreuungsangebot bzw. die Gemeinschafts-

schule attraktiv zu halten und das Mittagessen zu einem für die Eltern auch weiterhin bezahlba-

ren Preis anzubieten. In einer separaten Abstimmung wird der Beschlussantrag auf Erhöhung 

der Essenspreise in den Schulen um 5 % mit 9 Ja-Stimmen und 9-Nein-Stimmen abgelehnt.  

Im Anschluss daran fasst der Gemeinderat bei einer Gegenstimme (Gemeinderat Bader) den 

folgenden  

Beschluss: 

1. Die 2. Satzung zur Änderung der Schulbetreuungs-Satzung vom 09. Juni 2015 in der Fassung 

vom 01.08.2016 wird mit folgendem Wortlaut beschlossen: 

"Gemeinde Jettingen 
Landkreis Böblingen 

-------------------------------------------------- 

2. Satzung zur Änderung der Schulbetreuungssatzung vom 09. Juni 2015 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 689), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55) und §§ 2, 13, 
14 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
17.03.2005 (GBl. S. 206) hat der Gemeinderat am 16.05.2017 folgende Satzung über die Be-
treuung von Schulkindern außerhalb des Unterrichtes beschlossen: 

 

2. Satzung zur Änderung der Schulbetreuungssatzung 

Artikel 1 

Anlage 1 zur Schulbetreuungssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
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Anlage 1 zur Schulbetreuungssatzung vom 09.06.2015: Gebührenverzeichnis 
 
Für die Betreuung von Kindern im Rahmen der Grundschulbetreuung werden folgende monatli-
chen Gebühren erhoben: 
 

Beitrag pro Wochentag im Monat 

Kinder un-
ter 18 J. 

7-14 Uhr 14-17 Uhr 
pro Stunde 

1 7,72 € 7,35 € 

2 5,79 € 5,51 € 

3 3,86 € 3,68 € 

>3 1,54 € 1,47 € 

Der monatliche Elternbeitrag wird auf volle 10 Cent gerundet. 
 
Mittagessen: 
Vorauszahlung: 13,- € pro Wochentag im Monat 
Abrechnung:  3,60 € pro bezogenem Essen 

 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt zum 01.08.2017 in Kraft. 
  
Jettingen, den 16. Mai 2017 
  
Hans Michael Burkhardt 
Bürgermeister 
 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Rechtsvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Jettingen geltend gemacht worden 
ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, wenn 

• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung verletzt worden sind oder 

• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat." 

 

2. Nach der öffentlichen Bekanntmachung ist die Satzung dem Landratsamt Böblingen, Kommu-

nalamt, anzuzeigen. 


